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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Leistungen der Yachtwerft 

Glückstadt GmbH vom 01.06.2022 

 

1. Allgemeines 

a. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 

Geschäftsbeziehungen, soweit diese nach dem 1. Juni 2022 beginnen. 

b. Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in 

Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder 

selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

c. Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische 

Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in 

Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.  

d. Werft i.S.d. Geschäftsbedingungen ist die Yachtwerft Glückstadt GmbH. 

e. Kunde i.S.d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch 

Unternehmer.  

f. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es 

sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.  

 

2. Vertragsabschluss  

a. Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass sie 

schriftlich ausdrücklich als „verbindlich“ bezeichnet sind. An letztgenannte 

„verbindliche“ Angebote halten wir uns 30 Kalendertage lang gebunden oder wie 

im Angebot vermerkt.  

b. Der Vertrag bedarf der Schriftform. Wird er nicht in einer einheitlichen, sowohl 

von dem Kunden als auch von uns unterzeichneten Urkunde abgeschlossen, so 

kommt er erst durch die schriftliche Auftragserteilung des Kunden, an die dieser 

6 Wochen lang gebunden ist, und unsere schriftliche Auftragsbestätigung 

zustande.  

c. Nebenarbeiten, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn wir diese 

schriftlich bestätigen. Das gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften. 

 

3. Preise und Zahlungsbedingungen  

a. Die Preise gelten für Lieferung ab unserem Geschäftssitz und enthalten bei 

Angeboten gegenüber Verbrauchern bereits die gesetzliche Umsatzsteuer. 

b. Wir sind berechtigt, Änderungen der gesetzlichen Umsatzsteuer, welche nach 

Abschluss des Vertrages während der Vertragslaufzeit in Kraft treten, gegenüber 

dem Kunden geltend zu machen. In diesem Fall ist die vertraglich vereinbarte 

Gesamtvergütung entsprechend anzupassen. 

c. Der vereinbarte Preis ist ohne Abzug zu zahlen. Teilbeträge sind jeweils nach 

Vereinbarung fällig. Die Auslieferung kann nicht vor vollständiger Zahlung des 

vereinbarten Preises gefordert werden.  



  

d. Der Kunde kommt mit der Zahlung der vereinbarten Vergütung ohne Erteilung 

einer entsprechenden Mahnung in Verzug, wenn er nicht 30 Tage nach Fälligkeit 

und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung Zahlung 

leistet. Für den Verbraucher gilt dies nur, wenn er auf diese Folgen in der 

Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist.  

e. Im Falle des Zahlungsverzuges ist die Werft berechtigt, Zinsen in Höhe des von 

den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite - 

mindestens jedoch 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz, und ist der Kunde nicht 

Verbraucher gemäß § 13 BGB 8% über dem Basiszinssatz - zuzüglich 

Umsatzsteuern zu berechnen. Die Zinsen sind sofort fällig. Die Geltendmachung 

eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt hierdurch unberührt.  

f. Sind Teilzahlungen vereinbart und kommt der Kunde mit einer Teilzahlung in 

Verzug, sind wir berechtigt, die Arbeiten oder Auslieferungen bis zur Zahlung 

einzustellen. Hierdurch verursachte Kosten gehen zu Lasten des Kunden.  

g. Eine Aufrechnung des Kunden mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen, es sein 

denn, dass diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt wird.  

 

4. Beendigung 

a. Bis zur vollendeten Erbringung einer vereinbarten Werkleistung kann der Kunde 

den Vertrag kündigen. Wir sind berechtigt, die vereinbarte Vergütung unter 

Anrechnung etwaig ersparter Aufwendungen zu verlangen.  

 

5. Eigentumsvorbehalt  

a. Eine von uns hergestellte oder an den Kunden verkaufte Ware bleibt bis zur 

vollständigen Bezahlung aller uns im Zeitpunkt der Lieferung gegen den Kunden 

zustehenden Forderungen in unserem Eigentum. 

b. Der Kunde darf die von uns gelieferten Gegenstände vor Erlöschen des 

Eigentumsvorbehaltes nicht ohne unsere Zustimmung veräußern. Alle 

Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelieferten Vorbehaltsware tritt der 

Kunde schon jetzt an uns ab - wir nehmen diese Abtretung an.  

c. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum 

hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.  

d. Der Kunde hat das Fahrzeug in welches wir gelieferte Waren eingebaut oder an 

welchem wir gearbeitet haben für die Dauer unseres Eigentumsvorbehalts auf 

eigene Kosten umfassend zu versichern und dieses uns spätestens bei Übergabe 

des Fahrzeugs nachzuweisen. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Ansprüche gegen 

die Versicherung an uns ab, wir nehmen die Abtretung hiermit an. 

 

6. Liefertermin  

a. Ist eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt ihr Lauf mit dem Abschluss des Vertrages.  

b. Ändert oder erweitert sich der Arbeits- oder Lieferungsumfang gegenüber dem 

ursprünglichen Vertrag auf Wunsch des oder nach Rücksprache mit dem Kunden, 

so verliert die ursprünglich vereinbarte Lieferfrist ihre Gültigkeit. Der Kunde kann 

jedoch verlangen, dass eine neue, dem Umfang der Änderung oder Erweiterung 

angepasste Lieferfrist festgelegt wird.  

c. Der Kunde kann die Einhaltung einer vereinbarten Lieferfrist nicht verlangen, wenn 

er Mitwirkungshandlungen nicht fristgerecht bzw. nicht unverzüglich nach 



  

schriftlicher Aufforderung vornimmt. Gleiches gilt, wenn der Kunde sich mit seinen 

Zahlungsverpflichtungen in Verzug befindet.  

 

7. Behördliche Anordnungen / Pandemien / höhere Gewalt 

a. Sind wir oder einer unserer Vorlieferanten infolge höherer Gewalt, wie 

insbesondere Brandschäden, Überschwemmungen, Streiks, rechtmäßigen 

Zugangsbeschränkungen, behördlichen Maßnahmen, Seuchen (einschließlich 

Epidemien und Pandemien) und sonstigen unvorhersehbaren, unabwendbaren 

und unverschuldeten Ereignissen ganz oder teilweise an der Erfüllung unserer 

Verpflichtung gehindert, so sind wir für die Dauer und im Umfang der Auswirkung 

bis zu dessen Wegfall von der Lieferfrist und der Erfüllung des Vertrages befreit.  

b. Sofern unser Betrieb aufgrund oder infolge behördlicher Anordnungen, Folgen 

einer Pandemie oder sonstiger höherer Gewalt geschlossen bleiben muss, 

verzichtet der Auftraggeber ausdrücklich auf etwaige gesetzliche oder vertragliche 

Ersatz- oder Erstattungsansprüche gegen uns. Dies gilt auch dann, wenn der 

Auftraggeber aufgrund der in diesem Paragraphen beschriebener Szenarien 

zeitweise keinen Zugang zu seinem Schiff oder sonstigem Eigentum hat. Sämtliche 

Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag bleiben hiervon unberührt. 

c. Die Parteien sind sich darüber einig, dass behördliche Anordnungen und sonstige 

Folgen einer Pandemie keinen Wegfall, Störung oder nachträgliche Änderung der 

Geschäftsgrundlage im Sinne des § 313 BGB bedeuten. Das Risiko einer zeitweisen 

Schließung oder Sperrung unseres Betriebes aufgrund behördlicher Anordnungen 

und sonstigen Folgen einer Pandemie ist den Parteien bekannt. 

d. Einem Fall höherer Gewalt wird gleichgestellt die uns und / oder einen unserer 

Vorlieferanten entstehende Unmöglichkeit einer genügenden Versorgung mit Roh- 

und Hilfsstoffen, soweit diese aus unserer Sicht unvorhersehbar war, hinsichtlich 

unserer Verpflichtungen erheblich ist und von uns nicht, auch nicht im Hinblick auf 

die Auswahl unserer Vorlieferanten verschuldet ist. Wir sind jedoch verpflichtet, 

den Kunden, soweit es möglich ist, über derartige Vereinbarungen zu unterrichten. 

 

8. Versand  

a. Die Lieferung erfolgt ab unserem Geschäftssitz. 

b. Wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, sind die Kosten einer 

auf Verlangen des Kunden durchzuführenden Versendung einschließlich der 

Kosten für Verpackung und Verladung von dem Kunden zu tragen; wir brauchen 

den Versand erst nach vollständiger Zahlung des vereinbarten Preises und der 

vorgenannten Kosten zu veranlassen.  

c. Wird das Werk, die Ware oder eine Leistung versandt, so geht in jedem Fall mit 

der Auslieferung an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen 

unseres Geschäftsgeländes, jede Gefahr des zufälligen Unterganges und der 

zufälligen Verschlechterungen auf den Kunden, sofern er nicht Verbraucher ist, 

über.  

d. Werden von dem Kunden Transportwege, Versand- und / oder Verpackungsart 

nicht ausdrücklich vorgeschrieben, so treffen wir die entsprechenden 

Bestimmungen nach billigem Ermessen.  



  

e. Unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit der von uns im Zusammenhang mit dem 

Versand vorzunehmenden Handlungen ist ausgeschlossen. Wir haften des 

Weiteren nicht für eine rechtzeitige Ankunft des versandten Gegenstandes.  

f. Für den Versand wird eine Transportversicherung unsererseits nur auf besonderen 

Wunsch des Bestellers und nur in dessen Namen und für dessen Rechnung 

abgeschlossen. 

 

9. Gewährleistung  

a. Ist der Liefergegenstand oder das hergestellte Werk mangelhaft, so beschränken 

sich die Rechte des Kunden, der nicht Verbraucher ist, zunächst darauf, dass der 

Kunde eine Nachbesserung verlangen kann. Lehnen wir eine solche 

Nachbesserung ab, kommen wir dieser nicht innerhalb angemessener Frist nach 

oder scheitert selbst der zweite Nachbesserungsversuch hinsichtlich ein und 

desselben Mangels, so kann der Kunde nach seiner Wahl den Kaufpreis mindern 

oder von dem Vertrag zurücktreten. Die letztgenannten Rechte stehen ihm jedoch 

mit Ausnahme der Minderung des Werklohnanspruches nicht zu, soweit der 

Mangel unerheblich ist.  

b. Im Rahmen der Nachbesserung können wir in jedem Fall den Mangel selbst oder 

durch einen von uns beauftragten Dritten beheben bzw. beheben lassen. Die 

Nachbesserung erfolgt nach unserer Wahl in unserem Betrieb oder an einem von 

dem Kunden nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der Bedeutung 

des Mangels bestimmten dritten Ort.  

c. Sofern wir die Kosten für den Rücktransport der mangelhaften Sache zu unserem 

Geschäftssitz zu tragen haben (§ 439 Abs.2 BGB) vereinbaren wir mit dem Käufer, 

dass unsere Kostentragungs- und diesbezügliche Vorschusspflicht nur für 

Transporte innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt, sofern der Wert der 

Mangelhaften Sache einen Betrag von 2.000,00 € nicht übersteigt. 

d. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden erlöschen, soweit sie Mängel an Teilen 

betreffen, an denen der Kunde oder ein Dritter ohne unsere Zustimmung Eingriffe 

vorgenommen hat. Sie erlöschen ferner, soweit der Kunde die mangelhaften Teile 

nicht in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des Mangels 

befinden, zur Besichtigung durch uns bereithält. Sie erlöschen schließlich insoweit, 

als der Mangel ein Teil aus der Herstellung eines bestimmten Dritten betrifft und 

der Kunde seine Zustimmung verweigert, dieses Teil durch ein gleichwertiges aus 

der Herstellung eines anderen zu ersetzen.  

e. Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die aus nachstehenden Gründen 

entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlende 

Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche 

Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung - insbesondere übermäßige 

Beanspruchung -, Verwendung von der Betriebsanleitung nicht entsprechender 

Betriebsmittel und Austauschwerkstoffe, chemische, elektro-chemische und / oder 

elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind. 

f. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, soweit wir einer besonderen 

Anweisung des Kunden hinsichtlich der Konstruktion oder hinsichtlich des zu 

verwendenden Materials entsprochen haben und soweit wir den Kunden bei der 

Erteilung der Anweisung auf den Gewährleistungsausschluss hingewiesen haben. 

Wir haften nicht für durch den Kunden beigestellte Materialien und Zubehör.  



  

g. Für diesseits ausgeführte Lackierungen der Holzteile im Außenbereich 

übernehmen wir nur unter der Bedingung die Gewähr, dass nach der ersten Saison 

eine fachgerechte Erhaltungslackierung nachgewiesen wird.  

h. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren innerhalb von 2 Jahren, bei 

gebrauchten Booten innerhalb eines Jahres nach Ablieferung. Für Garantiearbeiten 

ist uns das Boot zur Verfügung zu stellen. Ist es dem Eigner nicht möglich, das 

Schiff zu uns zu überführen, trägt der Kunde die Anfahrtskosten des 

Werftpersonals und evtl. Unterkunftskosten.  

i. Für den Verbraucher gelten die nachfolgenden i) – n): 

i. Soweit die gelieferte Ware nicht den subjektiven Anforderungen entspricht, 

das heißt nicht die zwischen dem Verbraucher und uns vereinbarte 

Beschaffenheit hat oder sich nicht für die nach unserem Vertrag 

vorausgesetzte Verwendung eignet oder nicht mit dem vereinbarten 

Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, wie z.B. Montage- und 

Installationsanleitungen, übergeben wird, objektiven Anforderungen 

entspricht, das heißt sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet, oder 

nicht eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist 

oder die der Verbraucher (Käufer) erwarten kann unter Berücksichtigung der 

Art der Sache und/oder der öffentlichen Äußerungen, die von dem Verkäufer 

oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, 

insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, abgegeben wurden, oder 

nicht der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder 

das wir Ihnen vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt haben, oder nicht 

mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage- oder 

Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren 

Erhalt der Käufer erwarten kann, oder Montageanforderungen entspricht 

(sofern eine Montage durchzuführen ist), so sind wir zur Nacherfüllung 

verpflichtet. 

j. In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene 

Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin 

enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden 

sind; insoweit stellen Abweichungen der gelieferten Ware auch keinen Mangel der 

objektiven Anforderungen der Ware im Sinne des vorstehenden Absatzes dar. 

Gleiches gilt, wenn wir mit dem Verbraucher ausdrücklich und gesondert eine 

Abweichung von den objektiven Anforderungen an die Ware vereinbart haben. 

k. Die Nacherfüllungspflicht trifft uns nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen 

Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. 

l. Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Verbrauchers durch Beseitigung des 

Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware (Nachlieferung). Dabei muss 

der Verbraucher uns die Ware zum Zwecke der Nacherfüllung zur Verfügung 

stellen. Ferner muss der Verbraucher uns eine angemessene Frist zur 

Nacherfüllung gewähren. Der Verbraucher ist während der Nacherfüllung nicht 

berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben 

wir die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als 

fehlgeschlagen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, ist der Verbraucher 

nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag 

zurückzutreten.  



  

m. Der Verbraucher kann Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann 

geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt sein 

Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden 

Absätze geltend zu machen. 

n. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die von uns vertriebenen oder 

hergestellten Produkte, Dienstleistungen und Werke in ihrer Art, Beschaffenheit 

und dem vorgesehenen Verwendungszweck von den objektiven Anforderungen an 

die Vertragsmäßigkeit abweichen können. Insofern gelten die in unseren 

Produktbeschreibungen, Angebotstexten und zur Unterschrift übersandte 

Auftragsbestätigungen hervorgehobenen Produktspezifikationen als negative 

Beschaffenheitsvereinbarung und schränken insofern den Sachmangelbegriff aus 

§ 434 Abs. 1 und Abs. 3 BGB ein. Unsere Produktbeschreibungen, Angebotstexte 

und zur Unterschrift übersandten Auftragsbestätigungen gelten gegenüber 

Verbrauchern somit als wirksame Einschränkung der objektiven Anforderungen an 

Produkte gemäß § 434 Abs. 3 BGB, sofern wir in diesen Texten ausdrücklich vor 

Vertragsschluss darüber informieren, dass ein bestimmtes Merkmal der Ware von 

den objektiven Anforderungen abweicht. Mit der auf Abschluss eines Vertrages 

gerichteten Willenserklärung des Verbrauchers, erklärt dieser ausdrücklich, die 

hervorgehobenen negativen Beschaffenheitsvereinbarungen zur Kenntnis 

genommen und als vertragsgemäß akzeptiert zu haben. 

 

10. Haftung  

a. Schadensersatzansprüche des Kunden aus positiver Forderungsverletzung, aus 

Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen 

uns, als auch gegen unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, 

es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder 

unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen. 

b. Haften wir für leichte Fahrlässigkeit, so beschränkt sich der Ersatzanspruch auf 

den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden. Unsere 

Haftung für Folgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, dass Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit gegeben sind, oder dass die Zusicherung bestimmter 

Eigenschaften den Kunden gerade gegen Mangelfolgeschäden schützen soll.  

c. Haftungsansprüche gegen uns aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit bleiben unberührt, wenn wir oder unsere gesetzlichen Vertreter 

oder unsere Erfüllungsgehilfen die Pflichtwidrigkeit zu vertreten haben.  

d. Schadensersatzansprüche nach dem Gesetz über die Haftung für fehlerhafte 

Produkte (ProdHaftG) bleiben unberührt.  

e. Für Verbraucher gilt insbesondere: 

i. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper 

und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren 

gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften 

wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von 

uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, 

haften wir uneingeschränkt nach dessen Vorschriften. 



  

ii. Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der 

einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also der 

einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Verbraucher als Käufer regelmäßig vertrauen darf (wie 

z.B. die fristgemäße Lieferung der Ware), so ist unsere Haftung auf den bei 

Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das 

Gleiche gilt, wenn dem Verbraucher Ansprüche auf Schadensersatz statt der 

Leistung zustehen. 

iii. Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder 

Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich der gelieferten Ware 

abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die von 

uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden 

jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten Ware ein, so haften wir 

hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von 

unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist. 

iv. Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar 

unabhängig von der Rechtsnatur der von dem Verbraucher gegen uns erhoben 

Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach den vorstehenden 

Absätzen. 

 

11. Erfüllungsort  

a. Ist der Kunde Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ist 

Erfüllungsort für alle gegenseitigen Ansprüche aus diesem Vertrag der Betriebssitz 

der Werft.  

 

12. Schlussbestimmungen  

a. Alle Streitigkeiten zwischen uns und einem Unternehmen im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag werden nach der Schiedsgerichtsordnung des Deutschen Boots- 

und Schiffbauer-Verbandes e.V. (DBSV) unter Ausschluss des ordentlichen 

Rechtsweges entschieden.  

b. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-

Kaufrechts finden keine Anwendung.  

c. Wenn der Verbraucher keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder 

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 

bekannt sind, ist der Sitz der Werft ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus diesem Vertrag.  

d. Erfüllungsort ist der Sitz der Werft.  

e. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke befinden, so wird hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise 

unwirksame Regelung oder die Lücke soll durch eine Regelung ersetzt werden, 

deren wirtschaftlicher Erfolg dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt 

haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, im 

Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 


